
  

Informationen 
zur SHD 

Das Wichtigste im Überblick

1. Was ist die SHD und um 

welche Daten geht es? 

SHD steht für Strukturstatistik im Handels- 

und Dienstleistungsbereich. Sie wird jährlich 
bundesweit durchgeführt. Es werden 
Unternehmen, freiberuflich und freischaffend 
Tätige aus den großen und vielfältigen 
Wirtschaftsbereichen Handel, Gastgewerbe 
und Dienstleistungen befragt. 

Ermittelt werden Strukturangaben Ihrer 
wirtschaftlichen Aktivitäten: Beschäftigte, 
Löhne, Gehälter, Umsätze, Vorleistungen, 
Steuern, Subventionen und Investitionen. 

Für eine möglichst aktuelle und genaue 
Datenqualität ist eine direkte Befragung 

notwendig. Es gibt keine gesetzliche 
Grundlage, um gleichwertige Daten aus 
Verwaltungen anzufordern. 

Die Ergebnisse der SHD dienen als 
Entscheidungshilfen für wirtschafts- und 
strukturpolitische Zwecke von Politik, 
Verwaltung, Wissenschaft und Verbänden. 
Auch für die Ermittlung des BIP und für 
Lieferverpflichtungen gegenüber der EU sind 
diese Daten wichtig. 

2. Gibt es ein Gesetz und 

was ist mit Datenschutz? 

Keine Statistik ohne Gesetz! Die 
bundeseinheitliche Rechtsgrundlage für die 
SHD ist das Handels- und 
Dienstleistungsstatistikgesetz (HdlDlStatG) in 
Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz 
(BStatG). 

Das HdlDlStatG bestimmt den Kreis der 
auskunftgebenden Einheiten und die zu 
erfragenden Merkmale. Das BStatG regelt die 
Auskunftspflicht, die Pflicht zur 
elektronischen Datenübermittlung und die 
Geheimhaltung. 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig! Wir 
halten uns an den Datenschutz. Für uns gilt 
eine gesetzliche Schweigepflicht. Ihre Online-
Datenübermittlung ist verschlüsselt. Es erfolgt 
keine Weitergabe Ihrer Einzeldaten an Dritte. 
Erhebungsmerkmale unterliegen der 
Geheimhaltung und Hilfsmerkmale werden 
nur im Rahmen der Durchführung der 
Erhebung verarbeitet und gespeichert. 

Eine umfassende Aufklärung zu diesen beiden 
Fragen finden Sie in der Unterrichtung auf 
unserer Internetseite. 



 

3. Wie läuft das 

Auswahlverfahren? 

Jährlich nehmen bundesweit auf Basis einer 
geschichteten Zufallsstichprobe nicht mehr 
als 10% aller Unternehmen, freiberuflich und 
freischaffend Tätigen aus den Bereichen 
Handel, Gastgewerbe und Dienstleistungen 
teil. Dafür wird das auf Verwaltungsdaten 
aufbauende Statistische Unternehmensregister 
genutzt und gepflegt. 

Die meisten Einheiten nehmen einige Jahre in 

Folge an der SHD teil. Nach einer Pause kann 
eine erneute Auswahl erfolgen. In seltenen 
Fällen besteht in sogenannten Totalschichten 
eine jährliche Teilnahme. 

Dieses standardisierte Auswahlverfahren wird 
unter rechtlichen und methodischen 
Gesichtspunkten stetig weiterentwickelt. Ein 
wichtiges Ziel dabei ist eine möglichst große 
Entlastung von Berichtspflichten, die auch 
mithilfe eines Rotationsverfahrens umgesetzt 
wird. 

Sollte eine Existenzgründung nach 
§ 11 Absatz 3 und 4 (HdlDlStatG) vorliegen, 
besteht eine Befreiung von der Auskunftspflicht 
für bis zu drei Jahre. Wir bitten in diesem Fall 
um einen Nachweis. 

 

 

IDEV steht für Internet Datenerhebung im 
Verbund. IDEV ist die zentrale Plattform für 
Ihre elektronische Meldung. Der strukturierte 
Onlinefragebogen bringt Entlastungen für Sie 
und uns. Mit den bereitgestellten 
Zugangsdaten können Sie bequem Meldungen 
speichern, versenden, Bemerkungen anfügen 
und Belege erhalten. 

Während des Ausfüllens erhalten Sie zu den 
Fragen weitere Hinweise und Erläuterungen. 
Je nach Antwort passt sich der Fragebogen 
automatisch an. Gleichzeitig werden Ihre 
Dateneingaben noch vor dem Absenden auf 
Plausibilität geprüft. 

Es besteht eine elektronische Meldepflicht. 
Ausnahmen werden nur im begründeten 
Einzelfall gewährt. Bitte stellen Sie dafür einen 
formlosen Antrag gemäß §11a BStatG. 

Darüber hinaus können Unternehmen über das 
vom Statistischen Bundesamt bereit gestellte 
„eSTATISTIK.core“ statistische Daten 
automatisiert aus dem betrieblichen 
Rechnungswesen aufbereiten und zentral 
übermitteln. 

 

4. Was ist IDEV, die 

elektronische Meldung? 

5. Weitere Informationen 

und Kontakt? 

Sie suchen weitere Informationen oder haben 
Fragen? Dann schauen Sie gerne auf unserer 
Internetseite vorbei unter: 
https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/ 
daten-melden/musterformulare  

Dort finden Sie nach dem Klick auf die Kachel 
„Dienstleistungen, Handel“ jeweils den Link 

zum IDEV-Portal, den Musterfragebogen im 
PDF-Format, die Unterrichtung und weitere 
Hilfen. 

Für Ihre Anliegen zu Terminverlängerungen, 
zur Einordnung in den bisherigen 
Wirtschaftszweig oder zu anderen Themen 
nutzen Sie bitte unser Kontaktformular unter 
dem Link:  
https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/ 
daten-melden 
Sie erreichen uns auch direkt per E-Mail an: 
Strukturerhebung@statistik-bbb.de 
Telefonisch sind wir von 9-14 Uhr (freitags bis 
13 Uhr) und per Fax wie folgt erreichbar: 
Tel. 0331 8173 1239 | Fax 0331 8173 30 4039 
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@ Bitte geben Sie stets die 

Ident-Nr. aus unseren 

Schreiben (oben 

rechts) an. 


